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Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz und Reaktorsicherheit 
 
 

Stand: 10.05.2011 

 

Lesefassung 

Verordnung 
über die Verwertung von Bioabfällen 

auf landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich und gärtnerisch genutzten Böden 
(Bioabfallverordnung - BioAbfV) 

Novellierung BioAbfV; hier: Verordnungstext 

Vom 21. September 1998 
(BGBl. I S. 2955), geändert durch Art. 5 Verordnung zur Umsetzung des Europäischen Abfall-
verzeichnisses vom 10. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3379), durch Art. 3 Verordnung zur Ände-
rung abfallrechtlicher Nachweisbestimmungen vom 25. April 2002 (BGBl. I S. 1488), durch § 11 
Düngemittelverordnung vom 26. November 2003 (BGBl. I S. 2373), durch Art. 5 Verordnung zur 
Vereinfachung der abfallrechtlichen Überwachung vom 20. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2298) und 
durch Art. 3 der Verordnung zur Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie auf dem Gebiet des 
Umweltrechts sowie zur Änderung umweltrechtlicher Vorschriften vom 9. November 2010 
(BGBl. I S. 1504) 

 

 

Auf Grund des § 8 Abs. 1 und 2 des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes vom 27. Septem-

ber 1994 (BGBl. I S. 2705) verordnet das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Re-

aktorsicherheit im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und 

Forsten und dem Bundesministerium für Gesundheit nach Anhörung der beteiligten Kreise: 

 

 

§ 1 
Anwendungsbereich 

(1) Diese Verordnung gilt für 

1. unbehandelte und behandelte Bioabfälle und Gemische, die zur Verwertung als Düngemit-

tel auf landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Böden aufgebracht 

oder zum Zweck der Aufbringung abgegeben werden sowie 

2. die Behandlung und Untersuchung solcher Bioabfälle und Gemische. 

 

(2) Diese Verordnung gilt für 

1. öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger und Dritte, Verbände oder Selbstverwaltungskör-

perschaften der Wirtschaft, denen nach § 16 Abs. 2, § 17 Abs. 3 oder § 18 Abs. 2 des 
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Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes Pflichten zur Verwertung von Bioabfällen übertra-

gen worden sind (Entsorgungsträger), 

2. Erzeuger oder Besitzer von Bioabfällen oder Gemischen, soweit sie diese Abfälle nicht ei-

nem Entsorgungsträger überlassen, 

2a. denjenigen, der Bioabfälle einsammelt und transportiert (Einsammler), 

3. denjenigen, der Bioabfälle behandelt (Bioabfallbehandler), 

4. Hersteller von Gemischen unter Verwendung von Bioabfällen (Gemischhersteller), 

4a. denjenigen, der Bioabfälle oder Gemische zur Aufbringung annimmt und diese ohne weite-

re Veränderung abgibt (Zwischenabnehmer) sowie 

5. Bewirtschafter von landwirtschaftlich, gärtnerisch oder forstwirtschaftlich genutzten Böden, 

auf denen unbehandelte oder behandelte Bioabfälle oder Gemische aufgebracht werden 

sollen oder aufgebracht werden. 

 

(3) Diese Verordnung gilt nicht 

1. für Haus-, Nutz- und Kleingärten, 

2. für die Eigenverwertung von Bioabfällen pflanzlicher Herkunft in landwirtschaftlichen Betrie-

ben oder Betrieben des Garten- und Landschaftsbaus, wenn die Verwertung nach Maßga-

be der §§ 6 bis 8 auf selbst bewirtschafteten Betriebsflächen gewährleistet ist, 

3. soweit die Klärschlammverordnung Anwendung findet, 

3a. für tierische Nebenprodukte, die nach der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 des Europäi-

schen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 mit Hygienevorschriften für nicht 

für den menschlichen Verzehr bestimmte tierische Nebenprodukte und zur Aufhebung der 

Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 (Verordnung über tierische Nebenprodukte) (ABl. L 300 

vom 14.11.2009, S. 1), die durch Richtlinie 2010/63/EU vom 22. September 2010 (ABl. L 

276 vom 20.10.2010, S. 33) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, nach 

den zu ihrer Durchführung ergangenen Rechtsakten der Europäischen Union, nach dem 

Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz vom 25. Januar 2004 (BGBl. I S. 82), das zu-

letzt durch Artikel 19 des Gesetzes vom 9. Dezember 2010 (BGBl. I S. 1934) geändert 

worden ist, in der jeweils geltenden Fassung oder nach den auf Grund des Tierische Ne-

benprodukte-Beseitigungsgesetzes erlassenen Rechtsverordnungen abzuholen, zu sam-

meln, zu befördern, zu lagern, zu behandeln, zu verarbeiten, zu verwenden, zu beseitigen 

oder in Verkehr zu bringen sind, oder 

4. für Stoffe, die nach anderen Rechtsvorschriften entsorgt werden müssen. 

 

(4) Die Vorschriften des Düngemittelrechts und des Pflanzenschutzrechts bleiben unberührt. 

Werden Bioabfälle und tierische Nebenprodukte im Sinne des Absatzes 3 Nummer 3a gemein-
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sam behandelt oder zur Gemischherstellung verwendet und auf Böden aufgebracht, gelten die 

Vorschriften dieser Verordnung neben den in Absatz 3 Nummer 3a genannten Vorschriften. 

 

(5) Die in Absatz 2 Genannten wirken darauf hin, dass die in dieser Verordnung genannten 

Schadstoffhöchstwerte für unbehandelte und behandelte Bioabfälle und Gemische soweit wie 

möglich unterschritten werden. Generelle Anbaubeschränkungen oder sonstige in dieser Ver-

ordnung nicht genannte Beschränkungen lassen sich aus dem Erreichen oder Überschreiten 

der Bodenwerte nach § 9 Abs. 2 nicht herleiten. 

 

 

§ 2 
Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieser Verordnung bedeuten die Begriffe 

1. Bioabfälle: 

Abfälle tierischer oder pflanzlicher Herkunft oder aus Pilzmaterialien zur Verwertung, die 

durch Mikroorganismen, bodenbürtige Lebewesen oder Enzyme abgebaut werden können, 

einschließlich Abfälle zur Verwertung mit hohem organischen Anteil tierischer oder pflanzli-

cher Herkunft oder an Pilzmaterialien; zu den Bioabfällen gehören insbesondere die in An-

hang 1 Nummer 1 in Spalte 1 genannten, in Spalte 2 weiter konkretisierten und durch die 

ergänzenden Bestimmungen in Spalte 3 näher gekennzeichneten Abfälle; Bodenmaterial 

ohne wesentliche Anteile an Bioabfällen gehört nicht zu den Bioabfällen; Pflanzenreste, die 

auf forst- oder landwirtschaftlich genutzten Flächen anfallen und auf diesen Flächen ver-

bleiben, sind keine Bioabfälle; 

2. Hygienisierende Behandlung: 

Biotechnologische Aufbereitung biologisch abbaubarer Materialien zum Zweck der 

Hygienisierung durch 

a) Pasteurisierung gemäß Anhang 2 Nummer 2.2.1, 

b) aerobe hygienisierende Behandlung gemäß Anhang 2 Nummer 2.2.2 (thermophile 

Kompostierung), 

c) anaerobe hygienisierende Behandlung gemäß Anhang 2 Nummer 2.2.3 (thermophile 

Vergärung) oder 

d) anderweitige hygienisierende Behandlung gemäß Anhang 2 Nummer 2.2.4; 

2a. Biologisch stabilisierende Behandlung: 

Biotechnologische Aufbereitung biologisch abbaubarer Materialien zum Zweck des biologi-

schen Abbaus der organischen Substanz unter aeroben Bedingungen (Kompostierung) 

oder anaeroben Bedingungen (Vergärung) oder andere Maßnahmen zur biologischen Sta-
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bilisierung der organischen Substanz; eine hygienisierende Behandlung nach Nummer 2 

Buchstabe b oder c ist gleichzeitig eine biologisch stabilisierende Behandlung; 

3. Unbehandelte Bioabfälle: 

Bioabfälle, die keiner Behandlung unterzogen wurden; 

4. Behandelte Bioabfälle: 

Bioabfälle, die einer hygienisierenden und biologisch stabilisierenden Behandlung unterzo-

gen wurden, einschließlich in Anhang 1 Nummer 2 in Spalte 1 genannter, in Spalte 2 weiter 

konkretisierter und durch die ergänzenden Bestimmungen in Spalte 3 näher gekennzeich-

neter mitbehandelter Abfälle oder in Spalte 2 genannter und durch die ergänzenden Be-

stimmungen in Spalte 3 näher gekennzeichneter mitbehandelter biologisch abbaubarer Ma-

terialien; 

5. Gemische: 

Mischung von behandelten und gemäß § 10 unbehandelten, hygienisierend oder biologisch 

stabilisierend behandelten Bioabfällen miteinander und mit in Anhang 1 Nummer 2 in Spal-

te 1 genannten, in Spalte 2 weiter konkretisierten und durch die ergänzenden Bestimmun-

gen in Spalte 3 näher gekennzeichneten Abfälle oder in Spalte 2 genannten und durch die 

ergänzenden Bestimmungen in Spalte 3 näher gekennzeichneten biologisch abbaubaren 

Materialien und mineralischen Stoffe sowie die Mischung von einem aus vorgenannten Be-

standteilen hergestellten Gemisch mit Kalk im Rahmen der Aufbringung; eine im Rahmen 

einer gemeinsamen hygienisierenden oder biologisch stabilisierenden Behandlung erfol-

gende Vermischung von Bioabfällen miteinander und mit in Anhang 1 Nummer 2 genann-

ten Materialien ist kein Gemisch; 

6. Eigenverwertung: 

Aufbringung der auf selbst bewirtschafteten Betriebsflächen angefallenen pflanzlichen Bio-

abfälle auf selbst bewirtschaftete Betriebsflächen. 

Als Eigenverwertung gilt auch die Aufbringung von 

a) bei gärtnerischen Dienstleistungen auf fremden Flächen angefallenen pflanzlichen Bio-

abfällen auf selbst bewirtschaftete Betriebsflächen des Dienstleistungsbetriebes, 

b) anteilig zurückgenommenen unbehandelten pflanzlichen Bioabfällen durch Mitglieder 

von Erzeugerzusammenschlüssen des Weinanbaus auf selbst bewirtschaftete Be-

triebsflächen, soweit die pflanzlichen Ausgangserzeugnisse auf Betriebsflächen von 

Mitgliedern des jeweiligen Erzeugerzusammenschlusses erzeugt wurden. 
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§ 3 
Anforderungen an die hygienisierende Behandlung 

(1) Entsorgungsträger, Erzeuger und Besitzer haben unbeschadet des § 10 Bioabfälle vor einer 

Aufbringung oder vor der Herstellung von Gemischen einer hygienisierenden Behandlung zuzu-

führen, welche die seuchen- und phytohygienische Unbedenklichkeit gewährleistet. 

 

(2) Die seuchen- und phytohygienische Unbedenklichkeit nach Absatz 1 ist gegeben, wenn kei-

ne Beeinträchtigung der Gesundheit von Mensch oder Tier durch Freisetzung oder Übertragung 

von Krankheitserregern und keine Schäden an Pflanzen, Pflanzenerzeugnissen oder Böden 

durch die Verbreitung von Schadorganismen zu besorgen sind. Die im Einzelnen einzuhalten-

den Anforderungen an die hygienisierende Behandlung und die Materialien sind im Anhang 2 

festgelegt. 

 

(3) Der Bioabfallbehandler hat die hygienisierende Behandlung der Bioabfälle nach den in An-

hang 2 festgelegten Vorgaben durchzuführen, um die seuchen- und phytohygienische Unbe-

denklichkeit der Bioabfälle nach der Behandlung und bei der Abgabe oder der Aufbringung auf 

selbst bewirtschaftete Betriebsflächen sicherzustellen. Die zuständige Behörde kann im Einver-

nehmen mit der zuständigen landwirtschaftlichen und tierärztlichen Fachbehörde bei aerober 

oder anaerober hygienisierender Behandlung von Bioabfällen in Anlagen mit einer jährlichen 

Kapazität von bis zu 3 000 Tonnen Einsatzmaterialien Ausnahmen von den in Absatz 4 Satz 1 

Nummer 1 und Anhang 2 enthaltenen Anforderungen an die Prozessprüfung im Einzelfall zu-

lassen. Voraussetzung dafür ist, dass durch ausgleichende Maßnahmen die seuchen- und 

phytohygienische Unbedenklichkeit gewährleistet wird oder nach Art, Beschaffenheit und Her-

kunft der Bioabfälle keine Beeinträchtigung seuchen- und phytohygienischer Belange zu erwar-

ten ist. Die zuständige Behörde kann im Einvernehmen mit der zuständigen landwirtschaftlichen 

und tierärztlichen Fachbehörde eine anderweitige hygienisierende Behandlung nach § 2 Num-

mer 2 Buchstabe d im Einzelfall zulassen, wenn eine gleichwertige Wirksamkeit der 

Hygienisierung gemessen an den Anforderungen des Anhangs 2 nachgewiesen wird. Nach 

anderen Vorgaben behandelte Bioabfälle gelten als anderweitig hygienisierend behandelt ge-

mäß § 2 Nummer 2 Buchstabe d, soweit diese andere Möglichkeit der Bioabfallbehandlung in 

Anhang 1 Nummer 1 Spalte 3 mit einem Verweis auf diesen Satz aufgeführt ist. 

 

(4) Der Bioabfallbehandler hat unbeschadet des § 10 Untersuchungen nach Maßgabe der Ab-

sätze 5 bis 9 durchführen zu lassen auf 

1. die Wirksamkeit des Hygienisierungsverfahrens durch eine Prozessprüfung, davon abwei-

chend bei Pasteurisierungsanlagen durch eine technische Abnahme, 



- 6 - 
 
 

 
 . . . 

2. die Einhaltung der erforderlichen Temperatur über die notwendige Dauer während der 

hygienisierenden Behandlung durch Prozessüberwachung und 

3. die Einhaltung der höchstzulässigen Grenzwerte für Krankheitserreger, keimfähige Samen 

und austriebsfähige Pflanzenteile nach der hygienisierenden Behandlung am abgabeferti-

gen Material durch Prüfungen der hygienisierten Bioabfälle. 

Für die Untersuchungen sind die in Anhang 2 Nummer 4 festgelegten Methoden anzuwenden. 

 

(5) Der Bioabfallbehandler hat die Prozessprüfung gemäß Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 innerhalb 

von zwölf Monaten nach Inbetriebnahme einer neu errichteten Behandlungsanlage zur 

Hygienisierung nach den Vorgaben des Anhangs 2 Nummer 3.1 durchführen zu lassen. Dies 

gilt entsprechend für bereits geprüfte Anlagen bei Einsatz neuer Verfahren oder wesentlicher 

technischer Änderung der Verfahren oder der Prozessführung. Bei neu errichteten Pasteurisie-

rungsanlagen hat der Bioabfallbehandler anstelle der Prozessprüfung vor der Inbetriebnahme 

eine technische Abnahme nach den Vorgaben des Anhangs 2 Nummer 2.2.1.2 durch die für die 

Anlage zuständige Behörde durchführen zu lassen, die hierüber eine Abnahmebescheinigung 

ausstellt. Bei neu errichteten Anlagen zur anderweitigen hygienisierenden Behandlung sind vor 

Durchführung der Prozessprüfung die Anforderungen an die Prozessführung und die Prozess-

prüfung in Abstimmung mit der zuständigen Behörde festzulegen. Bis zum erfolgreichen Ab-

schluss der Prozessprüfung darf der Bioabfallbehandler die Materialien aus der Behandlungs-

anlage zur Hygienisierung mit Zustimmung der zuständigen Behörde zur Verwertung abgeben, 

wenn die Vorgaben der Prozessüberwachung gemäß Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 und der Prü-

fungen der hygienisierten Bioabfälle gemäß Absatz 4 Satz 1 Nummer 3 erfüllt werden und keine 

Anhaltspunkte bestehen, die gegen die hygienische Unbedenklichkeit dieser Materialien spre-

chen. 

 

(6) Der Bioabfallbehandler hat die Prozessüberwachung gemäß Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 

nach den Vorgaben des Anhangs 2 Nummer 3.2 durchzuführen und dabei folgende Aufzeich-

nungen zu führen: 

1. bei Pasteurisierung über den Temperaturverlauf, 

2. bei aerober hygienisierender Behandlung (thermophile Kompostierung) über den Tempera-

turverlauf und die Umsetzungszeitpunkte, 

3. bei anaerober hygienisierender Behandlung (thermophile Vergärung) über den Tempera-

turverlauf und die Beschickungs- und Entnahmeintervalle, 

4. bei anderweitiger hygienisierender Behandlung über die in Abstimmung mit der zuständi-

gen Behörde festgelegten verfahrenspezifischen Parameter. 

Der Temperaturverlauf während der hygienisierenden Behandlung ist mit einer ständigen und 

eingriffsfreien direkten Temperaturmessung im zu behandelnden Material und automatisierter 
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Temperaturaufzeichnung zu erfassen. Anstelle der direkten Temperaturmessung kann die zu-

ständige Behörde bei geschlossener aerober hygienisierender Behandlung zulassen, dass die 

Behandlungstemperatur im Abluftstrom des Kompostmaterials ermittelt wird. Abweichend von 

Satz 2 kann die zuständige Behörde bei offener aerober hygienisierender Behandlung zulas-

sen, dass die Behandlungstemperatur in regelmäßigen Abständen, mindestens ein Mal pro 

Werktag, gemessen und dokumentiert wird. Geräte zur Temperaturmessung müssen regelmä-

ßig, mindestens ein Mal pro Jahr, kalibriert werden; die Kalibrierung ist zu dokumentieren. Stellt 

der Bioabfallbehandler durch die Prozessüberwachung fest, dass die jeweiligen Anforderungen 

an die Prozessführung nicht eingehalten wurden, hat er die zuständige Behörde hierüber und 

über die eingeleiteten Maßnahmen unverzüglich zu informieren. Die zuständigen Behörde ord-

net Maßnahmen zum Verbleib der unzureichend hygienisierend behandelten Bioabfälle sowie 

zur Behebung der Mängel an, sofern die vom Bioabfallbehandler eingeleiteten Maßnahmen 

nicht ausreichend oder nicht zweckmäßig sind. 

 

(7) Der Bioabfallbehandler hat die Prüfungen der hygienisierten Bioabfälle gemäß Absatz 4 

Satz 1 Nummer 3 pro angefangener 2 000 Tonnen Frischmasse im Rahmen der 

hygienisierenden Behandlung verwendeter Bioabfälle einschließlich in Anhang 1 Nummer 2 

genannter Materialien nach den Vorgaben des Anhangs 2 Nummer 3.3 durchführen zu lassen. 

Die zuständige Behörde kann im Einvernehmen mit der zuständigen landwirtschaftlichen Fach-

behörde zulassen, dass Prüfungen der hygienisierten Bioabfälle erst ab einer Menge von mehr 

als 2 000 Tonnen durchgeführt werden, wenn sich die Zusammensetzung nach Art, Beschaf-

fenheit und Herkunft der verwendeten Bioabfälle nicht oder kaum verändert. Die zuständige 

Behörde kann bei sich erheblich verändernder Zusammensetzung nach Art, Beschaffenheit 

oder Herkunft der verwendeten Bioabfälle anordnen, dass Prüfungen der hygienisierten Bioab-

fälle für Mengen von weniger als 2 000 Tonnen durchgeführt werden. Unbeschadet der Sätze 1 

bis 3 hat der Bioabfallbehandler eine Prüfung der hygienisierten Bioabfälle in einem Abstand 

von längstens drei Monaten durchzuführen. Werden bei einer Prüfung der hygienisierten Bioab-

fälle die Grenzwerte gemäß Anhang 2 Nummer 4.2.2 oder 4.3.2 überschritten, hat der 

Bioabfallbehandler die zuständige Behörde über das Untersuchungsergebnis und die eingelei-

teten Maßnahmen unverzüglich zu informieren. Wenn die Wiederholung der Prüfung zum glei-

chen Ergebnis führt oder wiederholt in verschiedenen untersuchten Proben die Grenzwerte 

überschritten werden, ordnet die zuständige Behörde Maßnahmen zur Behebung der Mängel 

an. 

 

(7a) Abweichend von Absatz 7 Satz 1 können Bioabfallbehandler, die im Jahr mehr als 24 000 

Tonnen Frischmasse Bioabfälle einschließlich in Anhang 1 Nummer 2 genannter Materialien 

behandeln und nach § 11 Absatz 3 Satz 1 von der Vorlage von Untersuchungsergebnissen 
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oder von Nachweispflichten befreit sind, die Prüfungen der hygienisierten Bioabfälle ein Mal pro 

Monat durchführen lassen. Absatz 7 Satz 2 bis 6 gilt entsprechend. 

 

(8) Die Untersuchungen bei der Prozessprüfung nach Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 und bei den 

Prüfungen der hygienisierten Bioabfälle nach Absatz 4 Satz 1 Nummer 3 sind durch unabhän-

gige, von der zuständigen Behörde bestimmte Untersuchungsstellen durchzuführen. Der 

Bioabfallbehandler hat die Untersuchungsergebnisse innerhalb von vier Wochen nach Durch-

führung der Untersuchung der zuständigen Behörde vorzulegen und zehn Jahre aufzubewah-

ren. Die Aufzeichnungen über die Prozessüberwachung und die Dokumentationen über die Ka-

librierung der Temperaturmessgeräte nach Absatz 6 hat der Bioabfallbehandler drei Jahre auf-

zubewahren und der zuständigen Behörde auf Verlangen vorzulegen. 

 

(8a) Eine Untersuchungsstelle nach Absatz 8 Satz 1 ist zu bestimmen, wenn der Antragsteller 

über die erforderliche Fachkunde, Unabhängigkeit, Zuverlässigkeit und gerätetechnische Aus-

stattung verfügt und die erforderlichen Unterlagen vorlegt. Die Bestimmung erfolgt durch die 

zuständige Behörde des Landes, in dem der Antragsteller seinen Geschäftssitz hat, und gilt für 

das gesamte Bundesgebiet; besteht kein Geschäftssitz im Inland, so ist das Land zuständig, in 

dem die Tätigkeit nach Absatz 4 vorrangig ausgeübt werden soll. Die Bestimmung kann mit 

einem Vorbehalt des Widerrufes, einer Befristung, mit Bedingungen, Auflagen und dem Vorbe-

halt von Auflagen versehen werden. Die zuständige Behörde kann von einem überregional täti-

gen Antragsteller verlangen, dass er eine gültige Akkreditierung über die Einhaltung der Anfor-

derungen der DIN EN ISO/IEC 17025:2005 (zu beziehen bei der Beuth-Verlag GmbH, 10772 

Berlin, und archivmäßig gesichert niedergelegt bei der Deutschen Nationalbibliothek in Leipzig) 

vorlegt, die sich auf die Parameter und Untersuchungsverfahren gemäß den Anhängen 2 und 3 

bezieht. Verfahren nach diesem Absatz können über eine einheitliche Stelle abgewickelt wer-

den. Die Prüfung des Antrags auf Bestimmung einer Untersuchungsstelle muss innerhalb von 

drei Monaten abgeschlossen sein; § 42a Absatz 2 Satz 2 bis 4 des Verwaltungsverfahrensge-

setzes findet Anwendung. 

 

(8b) Gleichwertige Anerkennungen aus einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union 

oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 

stehen Bestimmungen nach Absatz 8 Satz 1 gleich. Bei der Prüfung des Antrags auf Bestim-

mung nach Absatz 8 Satz 1 stehen Nachweise aus einem anderen Mitgliedstaat der Europäi-

schen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirt-

schaftsraum inländischen Nachweisen gleich, wenn aus ihnen hervorgeht, dass der Antragstel-

ler die betreffenden Anforderungen des Absatzes 8a Satz 1 oder die auf Grund ihrer Zielset-

zung im Wesentlichen vergleichbaren Anforderungen des Ausstellungsstaates erfüllt. Die 
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Nachweise sind der zuständigen Behörde vor Aufnahme der Tätigkeit im Original oder in Kopie 

vorzulegen. Eine Beglaubigung der Kopie sowie eine beglaubigte deutsche Übersetzung kön-

nen verlangt werden. 

 

(9) Die in Anhang 1 Nr. 1 Spalte 3 für die Getrennthaltung, Behandlung und Aufbringung von 

Bioabfällen festgelegten ergänzenden Bestimmungen sind zu beachten. 

 

(10) Die Absätze 1 bis 9 sind bei gemeinsamer hygienisierender Behandlung von Bioabfällen 

mit in Anhang 1 Nummer 2 genannten Materialien auf das gesamte Material entsprechend an-

zuwenden. Werden bereits hygienisierend behandelte Bioabfälle zusammen mit in Anhang 1 

Nummer 2 genannten Materialien einer nachfolgenden biologisch stabilisierenden Behandlung 

unterzogen, gilt Absatz 4 Satz 1 Nummer 3 mit der Maßgabe, dass die Prüfungen der 

hygienisierten Bioabfälle erst nach der biologisch stabilisierenden Behandlung am abgabeferti-

gen Material durchzuführen sind. Abweichend von Satz 2 können die Prüfungen der 

hygienisierten Bioabfälle bereits nach der hygienisierenden Behandlung am abgabefertigen 

Material durchgeführt werden, wenn die nachfolgende biologisch stabilisierende Behandlung 

der bereits hygienisierend behandelten Bioabfällen in einem landwirtschaftlichen Betrieb zu-

sammen mit dort angefallenen biologisch abbaubaren Materialien erfolgt und die behandelten 

Materialien auf selbst bewirtschaftete Betriebsflächen aufgebracht werden. 

 

 

§ 3a 
Anforderungen an die biologisch stabilisierende Behandlung 

Entsorgungsträger, Erzeuger und Besitzer haben unbeschadet des § 10 Bioabfälle vor einer 

Aufbringung oder vor der Herstellung von Gemischen einer biologisch stabilisierenden Behand-

lung zuzuführen. Die Bioabfälle sind unter Berücksichtigung der vorgesehenen Verwendung so 

weit biologisch zu stabilisieren, dass das Wohl der Allgemeinheit insbesondere durch Zerset-

zungsprozesse und Geruchsbelastungen der aufgebrachten Bioabfälle oder Gemische nicht 

beeinträchtigt wird. 

 

 

§ 3b 
Behandlung von Bioabfällen in Betrieben mit Nutztierhaltung 

(1) In Betriebe mit Nutztierhaltung ist das Verbringen von Bioabfällen tierischer Herkunft nur 

nach einer hygienisierenden Behandlung zulässig. Werden Nutztiere in einem Betrieb in abge-

trennten Bereichen gehalten, gilt Satz 1 nur für diese Betriebsbereiche. 
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(2) Eine Behandlung von Bioabfällen tierischer Herkunft gemäß den §§ 3 und 3a darf in Betrie-

ben mit Nutztierhaltung nur durchgeführt werden, wenn sich die Behandlungsanlage in einem 

zum Schutz vor der Übertragung von Seuchenerregern ausreichenden Abstand von dem Be-

triebsbereich befindet, in dem die Tiere gehalten werden. Der Betriebsbereich zur Behandlung 

der Bioabfälle einschließlich Annahme, Aufbereitung, Aufbewahrung und Abgabe ist von dem 

Bioabfallbehandler von Tieren, Futtermitteln und Einstreu vollständig räumlich zu trennen, um 

sicherzustellen, dass die Nutztiere weder unmittelbar noch mittelbar mit den Bioabfällen tieri-

scher Herkunft in Berührung kommen. Satz 1 und 2 gilt entsprechend für Anlagen zur Behand-

lung von Bioabfällen tierischer Herkunft in Betrieben, die an Betriebe oder Betriebsbereiche mit 

Nutztierhaltung angrenzen. 

 

 

§ 4 
Anforderungen hinsichtlich der Schadstoffe und weiterer Parameter 

(1) Der Bioabfallbehandler darf Bioabfälle und in Anhang 1 Nummer 2 genannte Materialien 

verwenden, von denen in unvermischter Form auf Grund ihrer Art, Beschaffenheit oder Herkunft 

angenommen werden kann, dass sie nach einer Behandlung die Anforderungen nach den Ab-

sätzen 3 und 4 einhalten und bei denen keine Anhaltspunkte für wesentliche Gehalte an ande-

ren als den von Absatz 3 erfassten Schadstoffen bestehen. In Anhang 1 Nummer 2 genannte 

Materialien dürfen auch verwendet werden, wenn sie als Düngemittel, Bodenhilfsstoffe oder 

Kultursubstrate die Anforderungen der Düngemittelverordnung an die stoffliche Zusammenset-

zung erfüllen und keine Anhaltspunkte für wesentliche Gehalte an anderen als von der Dünge-

mittelverordnung erfassten Schadstoffen bestehen. Gehalte an den in den Sätzen 1 und 2 be-

zeichneten anderen Schadstoffen sind wesentlich, wenn durch sie bei bestimmungsgemäßer 

Verwendung der Bioabfälle oder in Anhang 1 Nummer 2 genannten Materialien in unvermisch-

ter Form die Gesundheit von Menschen oder Haus- und Nutztieren, die Gesundheit, das 

Wachstum und die Qualität von Nutzpflanzen, die Beschaffenheit und Fruchtbarkeit des Bodens 

oder der Naturhaushalt gefährdet werden können. 

 

(2) Der Bioabfallbehandler darf die behandelten Bioabfälle einschließlich in Anhang 1 Num-

mer 2 genannter mitbehandelter Materialien nur nach Maßgabe der Absätze 3 bis 5 abgeben 

oder auf selbst bewirtschafteten Betriebsflächen aufbringen. 
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(3) Die folgenden Schwermetallgehalte (Milligramm je Kilogramm Trockenmasse des aufzubrin-

genden Materials) dürfen bei Aufbringung gemäß § 6 Abs. 1 Satz 1 nicht überschritten werden: 

Blei 150 
Cadmium 1,5 
Chrom 100 
Kupfer 100 
Nickel 50 
Quecksilber 1 
Zink 400 . 

Bei Aufbringung gemäß § 6 Abs. 1 Satz 2 dürfen folgende Schwermetallgehalte (Milligramm je 

Kilogramm Trockenmasse des aufzubringenden Materials) nicht überschritten werden: 

Blei 100 
Cadmium 1 
Chrom 70 
Kupfer 70 
Nickel 35 
Quecksilber 0,7 
Zink 300 . 

Die Werte für Kupfer und Zink nach Satz 1 und 2 gelten als eingehalten, wenn der jeweilige 

Wert im gleitenden Durchschnitt der vier zuletzt nach Absatz 5 durchgeführten Untersuchungen 

nicht überschritten wird und kein Analysenergebnis den Wert um mehr als 25 vom Hundert 

überschreitet. Die für die Aufbringungsfläche zuständige Behörde kann im Einvernehmen mit 

der zuständigen landwirtschaftlichen Fachbehörde eine Überschreitung einzelner Schwerme-

tallgehalte nach Satz 1 mit Ausnahme von Cadmium und Quecksilber zulassen, wenn Beein-

trächtigungen des Wohls der Allgemeinheit nicht zu erwarten sind. 

 

(4) Der Anteil an Fremdstoffen, insbesondere Glas, Kunststoff, Metall, mit einem Siebdurchgang 

von mehr als 2 Millimetern darf einen Höchstwert von 0,5 vom Hundert, bezogen auf die Tro-

ckenmasse des aufzubringenden Materials, nicht überschreiten. Der Anteil an Steinen mit ei-

nem Siebdurchgang von mehr als 10 Millimetern darf einen Anteil von 5 vom Hundert, bezogen 

auf die Trockenmasse des aufzubringenden Materials, nicht überschreiten. 

 

(5) Der Bioabfallbehandler hat unbeschadet des § 10 pro angefangener 2 000 Tonnen Frisch-

masse im Rahmen der Behandlung verwendeter Bioabfälle einschließlich in Anhang 1 Nummer 

2 genannter Materialien Untersuchungen der behandelten Bioabfälle durchführen zu lassen auf 

1. die Gehalte der Schwermetalle Blei, Cadmium, Chrom, Kupfer, Nickel, Quecksilber und Zink 

sowie 

2. den pH-Wert, den Salzgehalt, den Gehalt der organischen Substanz (Glühverlust), den Tro-

ckenrückstand und den Anteil an Fremdstoffen und Steinen. 

Die zuständige Behörde kann im Einvernehmen mit der zuständigen landwirtschaftlichen Fach-

behörde zulassen, dass Untersuchungen der behandelten Bioabfälle erst ab einer Menge von 
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mehr als 2 000 Tonnen durchgeführt werden, wenn sich die Zusammensetzung nach Art, Be-

schaffenheit und Herkunft der verwendeten Bioabfälle nicht oder kaum verändert. Die zuständi-

ge Behörde kann bei sich erheblich verändernder Zusammensetzung nach Art, Beschaffenheit 

oder Herkunft der verwendeten Bioabfälle anordnen, dass Untersuchungen der behandelten 

Bioabfälle für Mengen von weniger als 2 000 Tonnen durchgeführt werden. Unbeschadet der 

Sätze 1 bis 3 sind Untersuchungen der behandelten Bioabfälle im Abstand von längstens drei 

Monaten durchzuführen. 

 

(6) Abweichend von Absatz 5 Satz 1 können Bioabfallbehandler, die im Jahr mehr als 24 000 

Tonnen Frischmasse Bioabfälle einschließlich in Anhang 1 Nummer 2 genannter Materialien 

behandeln und nach § 11 Absatz 3 Satz 1 von der Vorlage von Untersuchungsergebnissen 

oder von Nachweispflichten befreit sind, die Untersuchungen der behandelten Bioabfälle ein 

Mal pro Monat durchführen lassen. Absatz 5 Satz 2 bis 4 gilt entsprechend. 

 

(7) Der Bioabfallbehandler hat für die in Absatz 1 Satz 1 genannten unvermischten Einsatzma-

terialien zusätzliche Untersuchungen auf die Gehalte der in Absatz 5 Satz 1 Nr. 1 genannten 

Schwermetalle durchführen zu lassen, wenn Anhaltspunkte dafür bestehen, daß die in Absatz 3 

Satz 1 genannten Anforderungen nicht eingehalten werden. Werden nach den Ergebnissen die 

Anforderungen nach Absatz 3 Satz 1 nicht eingehalten, sind die Ergebnisse der zuständigen 

Behörde unverzüglich vorzulegen. Die zuständige Behörde entscheidet über das weitere Vor-

gehen. Bis zur Entscheidung der zuständigen Behörde ist die Behandlung der Materialien un-

tersagt. Absatz 3 Satz 4 gilt entsprechend. 

 

(8) Der Bioabfallbehandler hat für die in Absatz 1 Satz 1 genannten unvermischten Einsatzma-

terialien oder die behandelten Bioabfälle einschließlich in Anhang 1 Nummer 2 genannter 

mitbehandelter Materialien Untersuchungen auf andere als die von Absatz 3 erfassten Schad-

stoffe durchführen zu lassen, wenn insbesondere nach Art, Beschaffenheit oder Herkunft der 

unvermischten Einzelmaterialien oder behandelten Bioabfälle Anhaltspunkte für wesentliche 

Gehalte an diesen Schadstoffen im Sinne des Absatzes 1 Satz 3 bestehen. Werden wesentli-

che Gehalte an diesen Schadstoffen festgestellt, sind die Ergebnisse der zuständigen Behörde 

unverzüglich vorzulegen. Die zuständige Behörde entscheidet über das weitere Vorgehen. Bis 

zur Entscheidung der zuständigen Behörde ist die Behandlung, Abgabe und Aufbringung dieser 

Materialien untersagt. 

 

(9) Die Probenahmen, Probevorbereitungen und Untersuchungen nach den Absätzen 5 bis 8 

sind gemäß den Vorgaben des Anhangs 3 und durch unabhängige, von der zuständigen Be-

hörde bestimmte Untersuchungsstellen durchzuführen. Der Bioabfallbehandler hat die Untersu-
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chungsergebnisse zu sammeln und der zuständigen Behörde halbjährlich vorzulegen. Die 

Untersuchungsergebnisse sind zehn Jahre aufzubewahren. 

 

(10) Für die Bestimmung einer Untersuchungsstelle nach Absatz 9 Satz 1 gilt § 3 Absatz 8a und 

8b entsprechend. 

 

 

§ 5 
Anforderungen an Gemische 

(1) Der Gemischhersteller darf behandelte Bioabfälle, gemäß § 10 unbehandelte, 

hygienisierend oder biologisch stabilisierend behandelte Bioabfälle sowie in Anhang 1 Nr. 2 

genannte Materialien verwenden, von denen in unvermischter Form auf Grund ihrer Art, Be-

schaffenheit oder Herkunft angenommen werden kann, dass sie die Anforderungen nach § 4 

Absatz 3 und 4 einhalten und bei denen keine Anhaltspunkte für wesentliche Gehalte an ande-

ren als den von § 4 Absatz 3 erfassten Schadstoffen bestehen. In Anhang 1 Nummer 2 genann-

te Materialien dürfen auch verwendet werden, wenn sie als Düngemittel, Bodenhilfsstoffe oder 

Kultursubstrate die Anforderungen der Düngemittelverordnung an die stoffliche Zusammenset-

zung erfüllen und keine Anhaltspunkte für wesentliche Gehalte an anderen als von der Dünge-

mittelverordnung erfassten Schadstoffen bestehen. § 4 Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend. 

 

(2) Der Gemischhersteller darf Gemische nur nach Maßgabe der Sätze 2 bis 4 abgeben oder 

auf selbst bewirtschaftete Betriebsflächen aufbringen. § 4 Absatz 3 bis 6 und 9 sind entspre-

chend anzuwenden. § 4 Absatz 4 Satz 2 gilt mit der Maßgabe, dass sich bei Gemischen der 

Anteil an Steinen auf den verwendeten Bioabfall bezieht. § 4 Absatz 5 und 6 gilt mit der Maß-

gabe, dass Untersuchungen des Gemisches je angefangener 2 000 Tonnen hergestellten Ge-

misches durchführen zu lassen sind. 

 

(3) Der Gemischhersteller hat für die in Absatz 1 genannten unvermischten Materialien zusätzli-

che Untersuchungen auf die Gehalte der in § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 genannten Schwermetalle 

durchführen zu lassen, wenn Anhaltspunkte dafür bestehen, daß die Anforderungen nach § 4 

Abs. 3 Satz 1 nicht eingehalten werden. § 4 Abs. 7 Satz 2 bis 5 und Abs. 9 gilt entsprechend. 

 

(4) Der Gemischhersteller hat für die in Absatz 1 genannten unvermischten Materialien oder die 

Gemische nach Absatz 2 Untersuchungen auf andere als die von § 4 Absatz 3 erfassten 

Schadstoffe durchführen zu lassen, wenn insbesondere nach Art, Beschaffenheit oder Herkunft 

Anhaltspunkte für wesentliche Gehalte an diesen Schadstoffen im Sinne des § 4 Absatz 1 Satz 

3 bestehen. § 4 Abs. 8 Satz 2 bis 4 und Abs. 9 gilt entsprechend. 
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(5) Die in Anhang 1 Nummer 1 und 2 in der jeweiligen Spalte 3 für die Getrennthaltung, Be-

handlung und Verwendung der Einsatzmaterialien sowie die Aufbringung von Gemischen fest-

gelegten ergänzenden Bestimmungen sind zu beachten. 

 

 

§ 6 
Beschränkungen und Verbote der Aufbringung 

(1) Unbeschadet düngemittelrechtlicher Regelungen dürfen auf Böden innerhalb von drei Jah-

ren nicht mehr als 20 Tonnen Trockenmasse Bioabfälle oder Gemische je Hektar aufgebracht 

werden. Die gemäß Satz 1 zulässige Aufbringungsmenge kann bis zu 30 Tonnen je Hektar in-

nerhalb von drei Jahren betragen, wenn die gemäß § 4 Absatz 5 und 6 oder § 5 Absatz 2 ge-

messenen Schwermetallgehalte die in § 4 Absatz 3 Satz 2 festgelegten Grenzwerte nicht über-

schreiten. Die für die Aufbringungsfläche zuständige Behörde kann im Einvernehmen mit der 

zuständigen landwirtschaftlichen Fachbehörde weitere Ausnahmen im Einzelfall zulassen, wenn 

die in § 4 Absatz 3 Satz 2 genannten Schwermetallgrenzwerte deutlich unterschritten werden 

und Beeinträchtigungen des Wohls der Allgemeinheit nicht zu erwarten sind. 

 

(2) Das Aufbringen auf Böden von anderen als in Anhang 1 Nummer 1 genannten Bioabfällen 

oder von Gemischen, die solche Bioabfälle enthalten, bedarf der Zustimmung der für die Bioab-

fallbehandlungsanlage oder Gemischherstellungsanlage zuständigen Behörde im Einverneh-

men mit der zuständigen landwirtschaftlichen Fachbehörde. Die zuständige Behörde hat vor 

Erteilung der Zustimmung im Einvernehmen mit der zuständigen landwirtschaftlichen Fachbe-

hörde gegenüber den nach § 4 Abs. 2 und § 5 Abs. 2 Verpflichteten die Durchführung von Un-

tersuchungen auf andere Schadstoffe im Sinne des § 4 Abs. 8 Satz 1 unter Berücksichtigung 

der Art, Beschaffenheit oder Herkunft der Bioabfälle und die Vorlage der Ergebnisse anzuord-

nen. 

 

(2a) Auf Tabakanbauflächen, Tomatenanbauflächen im Freiland sowie für Gemüse- und Zier-

pflanzenarten im geschützten Anbau dürfen nur aerob hygienisierend behandelte Bioabfälle und 

Gemische, die solche Bioabfälle enthalten, aufgebracht werden. 

 

(2b) Bioabfälle und Gemische dürfen auf oder in der Nähe der Aufbringungsfläche nur bereit 

gestellt werden, soweit dies für die Aufbringung erforderlich ist. 
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(3) Das Aufbringen von Bioabfällen und Gemischen auf forstwirtschaftlich genutzte Böden darf 

nur im begründeten Ausnahmefall mit Zustimmung der zuständigen Behörde im Einvernehmen 

mit der zuständigen Forstbehörde erfolgen. 

 

 

§ 7 
Zusätzliche Anforderungen bei der Aufbringung auf Grünlandflächen sowie  

Feldfutter- und Feldgemüseanbauflächen 

(1) Auf Grünlandflächen dürfen nur diejenigen Bioabfälle und Gemische aufgebracht werden, 

die in Anhang 1 Nummer 1 Spalte 3 und Nummer 2 Spalte 3 mit einem Verweis auf diesen Ab-

satz aufgeführt sind. 

 

(2) Bioabfälle und Gemische dürfen auf Feldgemüse- und Feldfutterflächen nur vor dem Anbau 

aufgebracht werden und sind einzuarbeiten. 

 

(3) Bioabfälle und Gemische dürfen bei Aufbringung auf Grünlandflächen oder auf Feldfutteran-

bauflächen keine Gegenstände enthalten, die bei der Aufnahme durch Haus- und Nutztiere zu 

Verletzungen führen können. Werden Bioabfälle tierischer Herkunft oder Gemische, die solche 

Bioabfälle enthalten, auf Grünlandflächen oder auf Feldfutteranbauflächen aufgebracht, darf 

eine Beweidung durch Nutztiere oder eine Futtermittelgewinnung erst 21 Tage nach der Auf-

bringung erfolgen. Die zuständige Behörde kann den Zeitraum nach Satz 2 verlängern, sofern 

dies zur Vorbeugung einer Gefahr für die menschliche oder tierische Gesundheit erforderlich ist. 

 

 

§ 8 
Zusammentreffen von Bioabfall- und Klärschlammaufbringung 

Innerhalb des Zeitraumes nach § 6 Abs. 1 ist auf derselben Fläche nur die Aufbringung von 

Bioabfällen und Gemischen nach dieser Verordnung oder die Aufbringung von Klärschlamm 

nach der Klärschlammverordnung zulässig. 

 

 

§ 9 
Bodenuntersuchungen 

(1) Der Bewirtschafter oder ein beauftragter Dritter hat der zuständigen Behörde innerhalb von 

zwei Wochen nach der ersten nach dem 1. Oktober 1998 erfolgenden Aufbringung von Bioab-
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fällen oder Gemischen die Aufbringungsflächen anzugeben. Die zuständige Behörde teilt der 

zuständigen landwirtschaftlichen Fachbehörde diese Flächen mit. 

 

(2) Bei der erstmaligen Aufbringung von Bioabfällen oder Gemischen ist eine Bodenuntersu-

chung auf Schwermetalle nach § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 und auf den pH-Wert durchzuführen. Die 

Bodenuntersuchungsergebnisse sind spätestens drei Monate nach der Aufbringung der zustän-

digen Behörde vorzulegen. Liegt für die Aufbringungsfläche eine gültige Bodenuntersuchung 

nach der Klärschlammverordnung vor, kann diese entsprechend herangezogen werden. Satz 1 

gilt nicht für die Aufbringung von Bioabfällen und Gemischen, die von Bioabfallbehandlern und 

Gemischherstellern abgegeben werden, die nach § 11 Absatz 3 Satz 1 von der Vorlage von 

Untersuchungsergebnissen oder von Nachweispflichten befreit sind. Bestehen Anhaltspunkte, 

dass die Bodenwerte einer Aufbringungsfläche die Vorsorgewerte für Böden nach Anhang 2 

Nummer 4.1 in Verbindung mit Nummer 4.3 der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung 

vom 12. Juli 1999 (BGBl. I S. 1554), die zuletzt durch Artikel 16 des Gesetzes vom 31. Juli 2009 

(BGBl. I S. 2585) geändert worden ist, überschreiten, soll die zuständige Behörde im Einver-

nehmen mit der zuständigen landwirtschaftlichen Fachbehörde die erneute Aufbringung von 

Bioabfällen oder Gemischen untersagen. Die Probenahme, Probevorbereitung und Untersu-

chung ist nach Anhang 1 der Klärschlammverordnung vom 15. April 1992 (BGBl. I S. 912), die 

zuletzt durch Artikel 9 der Verordnung vom 9. November 2010 (BGBl. I S. 1504) geändert wor-

den ist, und durch eine unabhängige, von der zuständigen Behörde bestimmten Untersu-

chungsstelle durchführen zu lassen. 

 

(2a) Für die Bestimmung einer Untersuchungsstelle nach Absatz 2 Satz 8 gilt § 3 Absatz 8a und 

8b entsprechend. 

 

(2b) Die zuständige Behörde kann im Einvernehmen mit der zuständigen landwirtschaftlichen 

Fachbehörde für die regionale Verwertung bei kleinräumig wechselnden Bodenarten die An-

wendung der Bodenwerte gemäß Absatz 2 Satz 5 nach der überwiegenden Bodenart festlegen. 

 

(3) Die für die Aufbringungsfläche zuständige Behörde kann im Einvernehmen mit der zuständi-

gen landwirtschaftlichen Fachbehörde im Einzelfall Ausnahmen von der Untersuchungspflicht 

nach Absatz 2 zulassen, wenn Bioabfälle oder Gemische im Sinne des § 6 Absatz 1 Satz 3 auf-

gebracht werden. 

 

(4) Die zuständige Behörde kann im Einvernehmen mit der zuständigen landwirtschaftlichen 

Fachbehörde im Rahmen der regionalen Verwertung bei geogen bedingt erhöhten Schwerme-

tallgehalten von Böden zulassen, dass Bioabfälle oder Gemische auch auf Böden aufgebracht 
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werden, bei denen die in Absatz 2 genannten Werte überschritten werden, wenn keine Beein-

trächtigungen des Wohls der Allgemeinheit zu erwarten sind. Satz 1 gilt nicht für Cadmium. 

 

 

§ 9a 
Zusätzliche Anforderungen an die Verwertung von bestimmten Bioabfällen 

(1) Entsorgungsträger, Erzeuger und Besitzer dürfen die in Anhang 1 Nummer 1 Buchstabe b 

genannten Bioabfälle nur mit Zustimmung der für sie zuständigen Behörde abgeben oder auf 

selbst bewirtschaftete Betriebsflächen aufbringen. Die Bioabfälle sind der zuständigen Behörde 

nach Art, Beschaffenheit, Bezugsquelle und Anfallstelle vor der erstmaligen Abgabe oder erst-

maligen Aufbringung auf selbst bewirtschaftete Betriebsflächen sowie bei sich erheblich verän-

dernder Zusammensetzung nach Art, Beschaffenheit oder Herkunft anzugeben. Die zuständige 

Behörde kann zur Bewertung der Eignung dieser Bioabfälle für die Verwertung verlangen, dass 

Untersuchungsergebnisse über Schwermetallgehalte und Fremdstoffanteile nach § 4 Absatz 3 

und 4, über andere als die von § 4 Absatz 3 erfassten Schadstoffe und über zusätzliche Inhalts-

stoffe sowie weitere Unterlagen vorgelegt werden. 

 

(2) Für die Angaben nach Absatz 1 Satz 2 und 3 sind die Formblätter Deckblatt Entsorgungs-

nachweise (DEN), Verantwortliche Erklärung (VE) und Deklarationsanalyse (DA) des An-

hangs 1 der Nachweisverordnung vom 20. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2298), die durch Artikel 4 

des Gesetzes vom 19. Juli 2007 (BGBl. I S. 1462) geändert worden ist, zu verwenden. Die Zu-

stimmung der zuständigen Behörde nach Absatz 1 Satz 1 erfolgt unter Verwendung des Form-

blatts Behördenbestätigung (BB) des Anhangs 1 der Nachweisverordnung. Für die erforderli-

chen Kennnummern ist § 28 der Nachweisverordnung entsprechend anzuwenden. 

 

(3) Die nach Absatz 1 Satz 1 Verpflichteten haben eine Kopie der vollständigen Formblätter 

nach Absatz 2 Satz 1 und 2 einmalig im Geltungszeitraum der Behördenzustimmung bei der 

ersten Abgabe von Bioabfällen dem Bioabfallbehandler oder Einsammler oder im Falle von der 

Behandlung freigestellter Bioabfälle nach § 10 dem Gemischhersteller oder Bewirtschafter der 

Aufbringungsfläche auszuhändigen. 
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§ 10 
Freistellung von den Anforderungen an die Behandlung und Untersuchung von bestimm-

ten Bioabfällen 

(1) Bioabfälle dürfen unvermischt abgegeben, zur Gemischherstellung verwendet oder aufge-

bracht werden, soweit diese in Anhang 1 Nummer 1 Spalte 3 aufgeführt werden und hierbei auf 

eine der folgenden Nummern verwiesen wird, 

1. auch ohne Behandlung, ohne hygienisierende Behandlung oder ohne biologisch stabilisie-

rende Behandlung nach den §§ 3 und 3a sowie 

2. in behandelter, hygienisierend behandelter, biologisch stabilisierend behandelter oder un-

behandelter Form auch ohne Untersuchungen nach den §§ 3 und 4. 

 

(2) Die zuständige Behörde kann im Einvernehmen mit der zuständigen landwirtschaftlichen 

Fachbehörde im Rahmen der regionalen Verwertung im Einzelfall für weitere unvermischte, 

homogen zusammengesetzte Bioabfälle Freistellungen nach Absatz 1 zulassen. Die Freistel-

lung von Behandlungen nach den §§ 3 und 3a kann erteilt werden, wenn auf Grund der Art, 

Beschaffenheit oder Herkunft der Bioabfälle angenommen werden kann, dass die in den §§ 3 

und 4 festgelegten Anforderungen an die Hygiene sowie hinsichtlich der Schadstoffe und 

Fremdstoffe eingehalten werden und das Wohl der Allgemeinheit im Sinne des § 3a Absatz 1 

Satz 2 nicht beeinträchtigt wird. Die Freistellung von Untersuchungspflichten behandelter, 

hygienisierend behandelter, biologisch stabilisierend behandelter oder unbehandelter Bioabfälle 

darf nur erteilt werden, wenn auf Grund der Art, Beschaffenheit oder Herkunft der Bioabfälle 

angenommen werden kann, dass die in den §§ 3 und 4 festgelegten Anforderungen an die Hy-

giene sowie hinsichtlich der Schadstoffe und Fremdstoffe eingehalten werden. Die zuständige 

Behörde kann vor Erteilung der Freistellungen von Behandlungen und Untersuchungen nach 

den §§ 3, 3a und 4 verlangen, dass die hygienische Unbedenklichkeit durch Untersuchungen 

entsprechend der Prüfungen der hygienisierten Bioabfälle nach § 3 Absatz 4 Satz 1 Nummer 3, 

Satz 2 und Absatz 8 Satz 1 sowie die Schwermetallgehalte und Gehalte an anderen Schadstof-

fen durch Untersuchungen nach § 4 Absatz 5, 8 und 9 Satz 1 nachgewiesen werden.  

 

(3) Unbeschadet einer Freistellung nach Absatz 1 oder 2 sind für die Abgabe, Verwendung zur 

Gemischherstellung und Aufbringung von unbehandelten Bioabfällen die folgenden Bestim-

mungen entsprechend anzuwenden: 

1. über die Prüfungen der hygienisierten Bioabfälle gemäß § 3 Absatz 4 Satz 1 Nummer 3, 

Satz 2, Absatz 7 und 8 Satz 1 und 2, 

2. über die Untersuchungen gemäß § 4 Absatz 5, 6, 8 und 9 sowie 

3. über die Dokumentations- und Nachweispflichten gemäß § 11 Absatz 1 Satz 1 und 2, Ab-

satz 1b Satz 2 bis 4 und Absatz 2 und 2a Satz 1 und 3. 
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Die sich aus Satz 1 ergebenden Pflichten des Bioabfallbehandlers sind durch den Entsorgungs-

träger, den Erzeuger und den Besitzer der Bioabfälle zu erfüllen. Bei Aufbringung unbehandel-

ter, nach § 9a zustimmungspflichtiger Bioabfälle sind die Aufbewahrungs- und Vorlagepflichten 

nach § 11 Absatz 1b Satz 2 bis 4 durch den Bewirtschafter der Aufbringungsfläche unter Ver-

wendung der Kopie der vollständigen Formblätter nach § 9a Absatz 3 zu erfüllen. 

 

(4) Unbeschadet einer Freistellung nach Absatz 1 oder 2 sind für die Abgabe, Verwendung zur 

Gemischherstellung und Aufbringung von ausschließlich biologisch stabilisierend behandelten 

Bioabfällen die Bestimmungen über die Prüfungen der hygienisierten Bioabfälle gemäß § 3 Ab-

satz 4 Satz 1 Nummer 3, Satz 2, Absatz 7 und 8 Satz 1 und 2 entsprechend anzuwenden. Die 

sich aus Satz 1 ergebenden Pflichten sind durch den Bioabfallbehandler zu erfüllen, der die 

biologisch stabilisierende Behandlung der Bioabfälle durchführt. 

 

 

§ 11 
Nachweispflichten 

(1) Der Bioabfallbehandler hat die bei der Behandlung verwendeten Materialien nach Art, Be-

zugsquelle, -menge und Anfallstelle sowie aufgeteilt nach Chargen behandelten Bioabfalls ge-

mäß Satz 2 und 3 aufzulisten. Jede Charge behandelten Bioabfalls ist mit einer fortlaufender 

Chargennummer zu versehen, die mindestens das Jahr und den Monat der Behandlung sowie 

eine für das Behandlungsjahr fortlaufenden Nummerierung enthalten muss. Handelt es sich um 

eine Behandlungsanlage mit einer kontinuierlichen Zuführung und Entnahme des behandelten 

Materials, legt die zuständige Behörde eine bestimmte Zeitspanne fest, in der der 

Bioabfallbehandler Chargen nach Satz 2 zu bestimmen hat. Verwendet der Bioabfallbehandler 

bei einer Behandlung bereits hygienisierend behandelte oder biologisch stabilisierend behan-

delte Materialien, hat er diese im Sinne des Satzes 1 mit den Angaben nach Absatz 2 Satz 2 

des vorhergehenden Bioabfallbehandlers aufzulisten. Werden dem Bioabfallbehandler die Ma-

terialien von einem Einsammler angeliefert, hat dieser die eingesammelten Materialien nach 

Satz 1 aufgeteilt nach Anlieferungen aufzulisten und dem Bioabfallbehandler nach Art und 

Menge anzugeben. Im Falle des Satzes 4 und 5 entfällt für den Bioabfallbehandler die Doku-

mentationspflicht der Anfallstelle nach Satz 1. 

 

(1a) Der Gemischhersteller hat die bei den Mischvorgängen verwendeten Materialien aufgeteilt 

nach Chargen hergestellten Gemisches im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 aufzulisten. Absatz 1 

Satz 2 und 4 bis 6 gilt entsprechend. 
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(1b) Die nach Absatz 1 und 1a Verpflichteten haben den Listen die bei der Übernahme der Ma-

terialien erhaltenen Lieferscheine, Handelspapiere oder sonstige geeignete Unterlagen sowie 

die Kopie der vollständigen Formblätter nach § 9a Absatz 3 beizufügen. Sie haben die Listen 

und die beizufügenden Unterlagen ab dem Zeitpunkt der Erstellung der Listen zehn Jahre lang 

aufzubewahren. Auf Verlangen sind diese Listen und Unterlagen der zuständigen Behörde vor-

zulegen. 

 

(2) Bioabfallbehandler und Gemischhersteller haben bei jeder Abgabe von Bioabfällen oder 

Gemischen zur Aufbringung auf Flächen einen Lieferschein gemäß Anhang 4 mit den Angaben 

nach Satz 2 auszustellen und dem Bewirtschafter der Aufbringungsfläche oder einem Zwi-

schenabnehmer auszuhändigen. Der Lieferschein muss folgende Angaben enthalten: 

1. Name und Anschrift des abgebenden Bioabfallbehandlers oder Gemischherstellers (Aus-

steller), 

2. Name und Anschrift des Bewirtschafters der Aufbringungsfläche oder des Zwischenab-

nehmers, 

3. Chargennummer und abgegebene Menge, 

4. Abgabe als unbehandelter, hygienisierend behandelter oder biologisch stabilisierend be-

handelter Bioabfall, als behandelter Bioabfall oder als Gemisch sowie Beschreibung des 

Bioabfalls oder Gemisches nach Art der unvermischt verwendeten Materialien, 

5. Versicherung der Einhaltung der Anforderungen 

a) zur seuchen- und phytohygienischen Unbedenklichkeit nach § 3 Absatz 2 und 3 sowie 

b) an die Schwermetallgehalte nach § 4 Absatz 3, auch in Verbindung mit § 5 Absatz 2 

Satz 2, 

6. gemessene Schwermetallgehalte und gemessener pH-Wert, Salzgehalt, Glühverlust, Tro-

ckenrückstand und Anteil an Fremdstoffen und Steinen gemäß § 4 Absatz 5 und 6, auch in 

Verbindung mit § 5 Absatz 2 Satz 2 und 4; eine Begründung, wenn bei unbehandelten, 

hygienisierend behandelten oder biologisch stabilisierend behandelten Bioabfällen einzelne 

Untersuchungen der in § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 2 genannten weiteren Parameter nicht 

durchführbar sind, 

7. Untersuchungsstellen und Zeitpunkt der Durchführung der Untersuchungen gemäß § 3 

Absatz 4 Satz 1 Nummer 3, Absatz 7, 7a und 8 sowie § 4 Absatz 5, 6 und 9, auch in Ver-

bindung mit § 5 Absatz 2 Satz 2 und 4, 

8. höchstzulässige Aufbringungsmenge gemäß § 6 Absatz 1 Satz 1, 2 oder 3, 

9. Zulässigkeit der Aufbringung auf Grünland gemäß § 7 Absatz 1, 

10. Datum der Abgabe und der Annahme sowie Unterschriften des abgebenden 

Bioabfallbehandlers oder Gemischherstellers (Aussteller) und des Bewirtschafters der Auf-

bringungsfläche oder des Zwischenabnehmers. 
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Die Angaben nach Satz 2 Nummer 5 bis 7 sind nicht erforderlich, soweit nach § 10 die §§ 3, 3a 

und 4 nicht anzuwenden sind. Der Zwischenabnehmer hat die Angaben nach Satz 2 Nummer 2 

und 10 im Original des Lieferscheines vor der weiteren Abgabe der Materialien zu ergänzen 

und den Lieferschein dem Bewirtschafter der Aufbringungsfläche oder einem weiteren Zwi-

schenabnehmer auszuhändigen. 

 

(2a) Der Bioabfallbehandler, der Gemischhersteller und der Zwischenabnehmer, der die Bioab-

fälle und Gemische an den Bewirtschafter der Aufbringungsfläche abgibt, haben der für die 

Aufbringungsfläche zuständigen Behörde sowie der zuständigen landwirtschaftlichen Fachbe-

hörde unverzüglich nach der Abgabe eine Kopie des vollständig ausgefüllten Lieferscheines zu 

übersenden. Der Bewirtschafter der Aufbringungsfläche hat unverzüglich nach der Aufbringung 

im Original des Lieferscheines die eindeutige Bezeichnung der Aufbringungsfläche mit den An-

gaben Gemarkung, Flur, Flurstücksnummer oder alternativ Schlagbezeichnung und die Größe 

in Hektar sowie die Bodenuntersuchung nach § 9 Absatz 2, auch in Verbindung mit Absatz 2b, 

einzutragen und der für die Aufbringungsfläche zuständigen Behörde sowie der zuständigen 

landwirtschaftlichen Fachbehörde eine Kopie des vollständig ausgefüllten Lieferscheines zu 

übersenden. Der Bioabfallbehandler, der Gemischhersteller, der Zwischenabnehmer und der 

Bewirtschafter der Aufbringungsfläche haben die bei ihnen verbleibenden Ausfertigungen des 

Lieferscheins ab dem Zeitpunkt der Übersendung der Kopie an die zuständige Behörde zehn 

Jahre lang aufzubewahren. 

 

(3) Die zuständige Behörde kann Bioabfallbehandler und Gemischhersteller von der Vorlage 

der Untersuchungsergebnisse nach § 3 Absatz 4 und 8, § 4 Absatz 5 und 9, auch in Verbindung 

mit § 5 Absatz 2 Satz 2, sowie vom Lieferscheinverfahren nach Absatz 2 befreien; eine Befrei-

ung kann auch von einzelnen Pflichten erteilt werden. Eine Befreiung nach Satz 1 darf nur er-

teilt werden, wenn der Bioabfallbehandler oder Gemischhersteller hinsichtlich der Behand-

lungsanlage oder Gemischherstellungsanlage Mitglied eines Trägers einer regelmäßigen Güte-

überwachung (Gütegemeinschaft) ist, nach deren Bestimmungen eine verbindliche und kontinu-

ierliche Gütesicherung nachgewiesen wird, und wenn die Behandlungsanlage oder 

Gemischherstellungsanlage 

1. als Entsorgungsfachbetrieb zertifiziert ist oder 

2. als EMAS-Standort nach § 32 Absatz 1 Satz 1 des Umweltauditgesetzes in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 4. September 2002 (BGBl. I S. 3490), das zuletzt durch Artikel 10 des 

Gesetzes vom 11. August 2010 (BGBl. I S. 1163) geändert worden ist, in das EMAS-

Register eingetragen ist; die Eintragung ist der zuständigen Behörde mitzuteilen. 

Die zuständige Behörde kann im Einvernehmen mit der zuständigen landwirtschaftlichen Fach-

behörde die Bestimmung des Satzes 1 auch für Bioabfallbehandler und Gemischhersteller an-
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wenden, die Mitglieder einer Gütegemeinschaft sind, jedoch die Voraussetzungen des Satzes 2 

Nummer 1 oder 2 nicht erfüllen. 

 

(3a) Bei einer Befreiung vom Lieferscheinverfahren gemäß Absatz 3 Satz 1 haben 

Bioabfallbehandler und Gemischhersteller die gütegesicherten Bioabfälle und Gemische bei der 

Abgabe mit folgenden Angaben zu kennzeichnen: 

1. Name und Anschrift des abgebenden Bioabfallbehandlers oder Gemischherstellers sowie 

Gütezeichen der Gütegemeinschaft, 

2. Chargennummer, 

3. Abgabe als unbehandelter, hygienisierend behandelter oder biologisch stabilisierend be-

handelter Bioabfall, als behandelter Bioabfall oder als Gemisch, 

4. höchstzulässige Aufbringungsmenge gemäß § 6 Absatz. 1 Satz 1, 2 oder 3, 

5. Zulässigkeit der Aufbringung auf Grünland gemäß § 7 Absatz 1. 

Vom Lieferscheinverfahren befreite Bioabfallbehandler und Gemischhersteller, die gütegesi-

cherte Bioabfälle und Gemische an die Bewirtschafter der Aufbringungsflächen abgeben, haben 

der für die Aufbringungsfläche zuständigen Behörde einmal jährlich für die vergangenen 12 

Monate Nachweise vorzulegen, die folgende Angaben enthalten müssen: 

1. Name und Anschrift des abgebenden Bioabfallbehandlers oder Gemischherstellers, 

2. Name und Anschrift des Abnehmers, 

3. abgegebene Menge in Tonnen Trockenmasse (t TM), 

4. Datum der Abgabe. 

Satz 2 gilt für Zwischenabnehmer entsprechend, die gütegesicherte Bioabfälle und Gemische 

von Bioabfallbehandlern und Gemischherstellern, die vom Lieferscheinverfahren befreit sind, an 

die Bewirtschafter der Aufbringungsflächen abgeben; in diesen Fällen ist zu Nummer 1 zusätz-

lich Name und Anschrift des Bioabfallbehandlers oder Gemischherstellers, der Mitglied der Gü-

tegemeinschaft ist, einschließlich aller Zwischenabnehmer anzugeben. Die Nachweise sind 

zehn Jahre lang aufzubewahren. Die für die Aufbringungsfläche zuständige Behörde kann die 

Vorlage der Untersuchungsergebnisse nach § 3 Absatz 4 und 8 sowie nach § 4 Absatz 5 und 9, 

auch in Verbindung mit § 5 Absatz 2 Satz 2, und sonstige geeignete Nachweise vom 

Bioabfallbehandler, Gemischhersteller, Zwischenabnehmer oder dem Träger der regelmäßigen 

Güteüberwachung verlangen sowie die Frist und den Zeitraum für die Vorlage der Nachweise 

nach Satz 2, auch in Verbindung mit Satz 3, verkürzen. Der Bewirtschafter der Aufbringungsflä-

che hat unverzüglich nach der Aufbringung gütegesicherter Bioabfälle oder Gemische von 

Bioabfallbehandlern oder Gemischherstellern, die vom Lieferscheinverfahren befreit sind, die 

aufgebrachten Materialien, die aufgebrachte Menge in Tonnen Trockenmasse (t TM) und die 

eindeutige Bezeichnung der Aufbringungsfläche mit den Angaben Gemarkung, Flur, 
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Flurstücksnummer oder alternativ Schlagbezeichnung und die Größe in Hektar zu dokumentie-

ren und die Dokumentation der zuständigen Behörde auf Verlangen vorzulegen. 

 

(4) Auf die Verwertung von Bioabfällen, für die die Bestimmungen dieser Verordnung gelten, 

finden die Bestimmungen der Nachweisverordnung mit Ausnahme des § 2 Abs. 1 Nr. 2 und des 

§ 23 Nr. 2 der Nachweisverordnung keine Anwendung. 

 

 

§ 12 
Ausnahmen für Kleinflächen 

§ 9 Absatz 1 und 2 und § 11 Absatz 2a Satz 2 gelten nicht, wenn unbehandelte oder behandel-

te Bioabfälle oder Gemische auf Flächen von Bewirtschaftern aufgebracht werden, die insge-

samt nicht mehr als 1 Hektar landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Flächen bewirtschaf-

ten. § 11 Absatz 2a Satz 3 und Absatz 3a Satz 6 gilt nicht für den Bewirtschafter dieser Flä-

chen. 

 

 

§ 12a 
Elektronische Datenverarbeitung und -übermittlung 

Die in dieser Verordnung vorgeschriebenen Dokumentationen und Nachweise können mit Hilfe 

elektronischer Datenverarbeitung erstellt und mit Zustimmung der zuständigen Behörde elek-

tronisch oder in elektronischer Form vorgelegt oder übermittelt werden. 

 

 

§ 13 
Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig im Sinne des § 61 Absatz 1 Nummer 5 des Kreislaufwirtschafts- und Abfallge-

setzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen § 3 Absatz 1 oder § 3a Absatz 1 Satz 1 Bioabfall einer Behandlung nicht, nicht 

richtig oder nicht rechtzeitig zuführt, 

2. entgegen § 3 Absatz 3 Satz 1 eine hygienisierende Behandlung nicht oder nicht richtig 

durchführt, 

3. entgegen 

a) § 3 Absatz 8 Satz 2, auch in Verbindung mit  § 10 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 und Satz 

2 oder Absatz 4,  
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b) § 3 Absatz 8 Satz 3 oder 

c) § 4 Absatz 9 Satz 2, auch in Verbindung mit § 5 Absatz 2 Satz 2 oder § 10 Absatz 3 

Satz 1 Nummer 2 und Satz 2, 

ein Untersuchungsergebnis, eine Aufzeichnung oder eine Dokumentation nicht, nicht voll-

ständig oder nicht rechtzeitig vorlegt, 

4. entgegen § 3b Absatz 1 Satz 1 Bioabfall verbringt, 

5. entgegen § 3b Absatz 2 Satz 2 einen dort genannten Betriebsbereich nicht oder nicht rich-

tig trennt, 

6. entgegen § 4 Absatz 2 oder § 5 Absatz 2 Satz 1 Bioabfall oder ein Gemisch abgibt oder 

aufbringt, 

7. entgegen § 4 Absatz 7 Satz 1 oder Absatz 8 Satz 1, auch in Verbindung mit § 10 Absatz 3 

Satz 1 Nummer 2 und Satz 2, oder § 5 Absatz 3 Satz 1 oder Absatz 4 Satz 1 eine Untersu-

chung nicht oder nicht rechtzeitig durchführen lässt, 

8. entgegen § 6 Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 2a oder § 7 Absatz 1 Bioabfall oder ein Gemisch 

aufbringt, 

9. ohne Zustimmung nach § 6 Absatz 2 Satz 1 Bioabfall oder ein Gemisch aufbringt, 

10. entgegen § 8 Bioabfall oder ein Gemisch und Klärschlamm auf derselben Fläche aufbringt, 

11. entgegen § 9 Absatz 1 Satz 1 eine Angabe nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht 

rechtzeitig macht, 

12. einer vollziehbaren Anordnung nach § 9 Absatz 2 Satz 5 oder § 11 Absatz 1b Satz 3, auch 

in Verbindung mit § 10 Absatz 3 Satz 1 Nummer 3 und Satz 2, zuwiderhandelt, 

13. ohne Zustimmung nach § 9a Absatz 1 Satz 1 Bioabfall abgibt oder aufbringt, 

14. entgegen  

a) § 11 Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung mit § 10 Absatz 3 Satz 1 Nummer 3 und Satz 

2, 

b) § 11 Absatz 1 Satz 4 oder Satz 5, jeweils auch in Verbindung mit Absatz 1a Satz 2, 

oder 

c) § 11 Absatz 1a Satz 1 

dort genannte Materialien nicht, nicht richtig oder nicht vollständig auflistet, 

15. entgegen § 11 Absatz 1b Satz 2, auch in Verbindung mit § 10 Absatz 3 Satz 1 Nummer 3 

und Satz 2, eine Liste oder eine Unterlage nicht oder nicht mindestens zehn Jahre lang 

aufbewahrt, 

16. entgegen § 11 Absatz 2 Satz 1 oder Satz 4 oder Absatz 2a Satz 1 oder Satz 3, jeweils auch 

in Verbindung mit § 10 Absatz 3 Satz 1 Nummer 3 und Satz 2, einen Lieferschein nicht, 

nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig aushändigt, eine Kopie des Lieferschei-

nes einer dort genannten Behörde nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig 
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übersendet oder eine Ausfertigung des Lieferscheines nicht oder nicht mindestens zehn 

Jahre lang aufbewahrt, 

17. entgegen § 11 Absatz 2a Satz 2 eine Kopie des Lieferscheines einer dort genannten Be-

hörde nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig übersendet oder 

18. entgegen § 11 Absatz 3a Satz 6 eine Dokumentation nicht, nicht richtig, nicht vollständig 

oder nicht rechtzeitig vorlegt. 

 

 

§ 13a 
Bestimmungen für bestehende Anlagen 

(1) Bei den am … [einsetzen: Datum des Inkrafttretens nach Artikel 5 Absatz 1] bestehenden 

Anlagen, in denen von den Anforderungen an die Behandlung freigestellte Bioabfälle nach § 10 

Absatz 1 in der bis zu diesem Datum geltenden Fassung eingesetzt worden sind und die als 

Behandlungsanlage zur Hygienisierung fortgeführt werden, ist eine Prozessprüfung gemäß § 3 

Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 und Satz 2 innerhalb von 18 Monaten nach dem … [einsetzen: Da-

tum des Inkrafttretens nach Artikel 5 Absatz 1] durchzuführen. Satz 1 gilt nicht, soweit nach dem 

30. September 1993 für die Anlage oder das eingesetzte Verfahren eine Hygieneprüfung nach 

den Vorgaben für die Prozessprüfung oder nach vergleichbaren Vorgaben durchgeführt worden 

ist oder begonnen wurde und innerhalb von 12 Monaten nach dem … [einsetzen: Datum des 

Inkrafttretens nach Artikel 5 Absatz 1] abgeschlossen wird. Im Falle des Satzes 2 hat der 

Bioabfallbehandler die Untersuchungsergebnisse über die Hygieneprüfung nach den Vorgaben 

für die Prozessprüfung oder den Nachweis über die Vergleichbarkeit der Hygieneprüfung sowie 

die Untersuchungsergebnisse dieser Hygieneprüfung der zuständigen Behörde innerhalb von 

drei Monaten nach dem … [einsetzen: Datum des Inkrafttretens nach Artikel 5 Absatz 1] vorzu-

legen und zehn Jahre aufzubewahren; bei begonnener Hygieneprüfung sind der Nachweis und 

die Untersuchungsergebnisse innerhalb von drei Monaten nach Abschluss der Prüfung vorzule-

gen und zehn Jahre aufzubewahren. Die zuständige Behörde kann im Einvernehmen mit der 

zuständigen landwirtschaftlichen Fachbehörde bei Behandlungsanlagen nach Satz 1 von 

Bioabfallbehandlern, die die Voraussetzungen des § 11 Absatz 3 Satz 2 oder 3 erfüllen, anstelle 

der Hygieneprüfung nach Satz 1 oder 2 eine vom Träger der Gütegemeinschaft zwischen dem 

1. Oktober 1998 und … [einsetzen: Datum des Inkrafttretens nach Artikel 5 Absatz 1] im Rah-

men des Gütesicherungsverfahrens durchgeführte Konformitätsprüfung zulassen. Mit der 

Konformitätsprüfung muss nachgewiesen werden, dass die Behandlungsanlage oder das ein-

gesetzte Hygienisierungsverfahren einer geprüften Anlage oder einem geprüften Verfahren 

nach den Vorgaben für die Prozessprüfung oder nach vergleichbaren Vorgaben entspricht. Die 

Zulassung darf nur erteilt werden, wenn nach Art, Beschaffenheit oder Herkunft der eingesetz-
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ten Bioabfälle einschließlich in Anhang 1 Nummer 2 genannter Materialien keine Beeinträchti-

gung seuchen- und phytohygienischer Belange zu erwarten ist. 

 

(2) Bei den am … [einsetzen: Datum des Inkrafttretens nach Artikel 5 Absatz 1] bestehenden 

Pasteurisierungsanlagen, die als Behandlungsanlage zur Hygienisierung fortgeführt werden, ist 

eine technische Abnahme gemäß § 3 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 und Satz 2 innerhalb von 12 

Monaten nach dem … [einsetzen: Datum des Inkrafttretens nach Artikel 5 Absatz 1] durchzufüh-

ren. Satz 1 gilt nicht, soweit für die Anlage oder das eingesetzte Verfahren eine technische Ab-

nahme nach den Vorgaben des § 3 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 und Satz 2 oder nach vergleich-

baren Vorgaben durchgeführt worden ist. Im Falle des Satzes 2 hat der Bioabfallbehandler die 

Bescheinigung über die technische Abnahme nach den Vorgaben dieser Verordnung oder den 

Nachweis über die Vergleichbarkeit der technischen Abnahme der zuständigen Behörde inner-

halb von drei Monaten nach dem … [einsetzen: Datum des Inkrafttretens nach Artikel 5 Absatz 

1] vorzulegen und zehn Jahre aufzubewahren. 

 

(3) Bei den am … [einsetzen: Datum des Inkrafttretens nach Artikel 5 Absatz 1] bestehenden 

Anlagen hat der Bioabfallbehandler die Anforderungen an die Prozessüberwachung und an die 

Prüfungen der hygienisierten Bioabfälle gemäß § 3 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 und 3 und Satz 

2 nach spätestens 12 Monaten einzuhalten. 

 

 

§ 13b 
Übergangsbestimmungen für geltende und vergleichbare Hygieneprüfungen  

sowie für geltende Ausnahmezulassungen 

(1) Direkte Prozessprüfungen, die vor dem … [einsetzen: Datum des Inkrafttretens nach Artikel 

5 Absatz 1] nach § 3 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 in der bis zu diesem Datum geltenden Fassung 

durchgeführt worden sind, gelten bis zum Ablauf ihrer Geltungsdauer, längstens jedoch bis zum 

Einsatz eines neuen Verfahrens oder wesentlicher technischer Änderung des Verfahrens oder 

der Prozessführung, als Prozessprüfung im Sinne des § 3 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 für Be-

handlungsanlagen zur Hygienisierung fort. Mit der direkten Prozessprüfung vergleichbare Hygi-

eneprüfungen, die vor dem … [einsetzen: Datum des Inkrafttretens nach Artikel 5 Absatz 1] 

nach § 3 Absatz 5 Satz 3 und Absatz 8 Satz 3 in der bis zu diesem Datum geltenden Fassung 

bei bereits bestehenden Anlagen durchgeführt und der zuständigen Behörde nachgewiesen 

worden sind, gelten bis zum Ablauf ihrer Geltungsdauer, längstens jedoch bis zum Einsatz ei-

nes neuen Verfahrens oder wesentlicher technischer Änderung des Verfahrens oder der Pro-

zessführung, als Prozessprüfung im Sinne des § 3 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 für Behand-

lungsanlagen zur Hygienisierung fort. 
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(2) Ausnahmezulassungen, die vor dem … [einsetzen: Datum des Inkrafttretens nach Artikel 5 

Absatz 1] nach § 3 Absatz 3 Satz 2 in der bis zu diesem Datum geltenden Fassung von den in 

Anhang 2 enthaltenen Vorgaben an die direkte Prozessprüfung für Behandlungsanlagen erteilt 

worden sind, gelten bis zum Ablauf ihrer Geltungsdauer fort, längstens jedoch bis zum Einsatz 

eines neuen Verfahrens oder wesentlicher technischer Änderung des Verfahrens oder der Pro-

zessführung. Ausnahmezulassungen, die vor dem … [einsetzen: Datum des Inkrafttretens nach 

Artikel 5 Absatz 1] nach § 3 Absatz 3 Satz 2 in der bis zu diesem Datum geltenden Fassung 

von den in Anhang 2 enthaltenen Vorgaben an die indirekte Prozessprüfung und an die Endprü-

fung der behandelten Bioabfälle für Behandlungsanlagen erteilt worden sind, soll die zuständige 

Behörde nachträglich auf längstens zwölf Monate befristen; nach Ablauf der Befristung sind die 

Anforderungen an die Prozessüberwachung und an die Prüfungen der hygienisierten Bioabfälle 

gemäß § 3 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 und 3 und Satz 2 einzuhalten. 

 

 

§ 14 
Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am ersten Tage des auf die Verkündung folgenden Kalendermonats in 

Kraft. 

 

 

 

Der Bundesrat hat zugestimmt. 
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